
Anlage zu den beweglichen Ferientagen 

 

2019/20 - Anzahl 2 

Vorschlag 1   Vorschlag 2   Vorschlag 3 inkl. Vorschlag 1 

Di 19. – Mi 20.05.20  Fr 21. – Mo 24.02.20  +Mo 18.05.20 statt 06.01.20         ? 

   Verlängertes Wochenende um die Zeit zu verkürzen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ergänzung - Variante 3 

Montag, 18.05.2020, dafür wird Montag, 06.01. (letzter Ferientag der Weihnachtsferien) 
oder Freitag, 17.04.2020 (letzter Ferientag in den Osterferien) Schultag 

Begründung: 

1. Mit dieser Regelung können die Bedingungen des AFBG voll erfüllt werden. Eine 
Förderung nach AFBG kann nur erfolgen, wenn 70 % der Schulwochen als 
Unterrichtswochen ausgewiesen sind (bei einem 39 Schulwochen dauernden 
Schuljahr sind mindestens 27 (28) Wochen Unterricht zu erteilen). Dabei werden als 
Unterrichtswoche nur diejenigen gezählt, in denen an mindestens 4 Tagen 25 Std. 
Unterricht erteilt werden.  In der Himmelfahrtswoche (21./22.05.2020) werden nur 
an drei Tagen Unterricht erteilt; sie ist daher für das Zählen der Unterrichtswochen 
nach AFBG nicht berücksichtigungsfähig. Von daher macht es Sinn, die gesamte 
Woche über das Festlegen der beweglichen Ferientage in diese Woche als 
"Ferienwoche" zu verwenden.  

2. Es macht zusätzlich Sinn, den letzten Ferientag der Weihnachtsferien als Schultag 
umzuwidmen und dann den noch zu erhaltenden Ferientag auf Montag, 18.05. zu 
legen. Gem. AFBG hätten wir nach den Weihnachtsferien dann wieder 5 
Unterrichtstage statt bisher 4; für duale Ausbildungsgänge ist damit 1 Montag im 1. 
Halbjahr gewonnen. Im 2. Halbjahr ergäbe sich, dass 2 Montage (18.05. und 
Pfingstmontag) als Unterrichtstage wegfallen. 



Sollten andere Vorschläge in Erwägung gezogen werden, bitte ich um folgende 
Berücksichtigung: 

• Verteilung der beweglichen Ferientage so, dass eine 4-Tage-Unterrichtswoche 
gewährleistet ist (z.B. verlängertes Wochenende im Februar, Freitag-Montag) 

• kein "Anhängen" oder "Vorhängen" der beweglichen Ferientage an das 
Pfingstwochenende, da Unterricht dann nur an drei Tagen stattfindet. Für die SuS 
(und KuK) der Fachschule Fachrichtung Sozialpädagogik würde das bedeuten, dass ich 
eine weitere Schulwoche a`4 Tage generieren muss; d.h. dass ein noch höherer Anteil 
an Praxiszeit in die Ferien fallen.  Damit kann ich u.U. den Anspruch der SuS auf 35 
Tage Ferien /Jahr nicht mehr erfüllen. SuS, die nicht Bafög / AFBG-Förderung 
erhalten, haben zudem noch weniger Gelegenheit, auch in den Ferien Geld zu 
verdienen, um ihre Weiterbildung zu finanzieren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2020/21 - Anzahl 3 

Vorschlag 1   + Vorschlag 2    Vorschlag 3 

Mo 10.05.21 – Mi 12.05.21 Do 01.04.21 entnehmen / ? 

    stattdessen 26.02.2021 

 


